




§6

Aufwandsentschädigung der Beigeordneten 

1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters eine

Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12

Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines

vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigste! des Monatsbetrags der

dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung während

eines kürzeren Zeitraumes als einen vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung die Hälfte

des Tagessatzes nach Satz 2.

2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemeinderates sind, jedoch in

Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sitzungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen und

denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an

diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsentschädigung. Sie beträgt je Sitzung die

Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2. Dies gilt auch die Teilnahme an Besprechungen des

Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß§ 69 Abs. 4 GemO.

3) § 4 Absätze 2 und 3 sowie§ 5 Absatz 2 gelten entsprechend.

§7

Aufwandsentschädigung für Feldgeschworene 

1) Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Mitwirkung bei Abmarkungen sowie für die Grenzbe

gänge eine Entschädigung, die nach Stunden bemessen wird; die Zeiten für die Wegstrecken vom

Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden berücksichtigt. Die Entschädigung beträgt

10,00 Euro je Stunde. Angefangene halbe Stunden sind mit der Hälfte des Stundensatzes zu

entschädigen.

2) § 5 Absatz 2 gilt entsprechend.

§8

In-Kraft-Treten 

1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 17.11.1994 außer Kraft.

Oberstaufenbach, den 22.07.2016 

(Eckhard Schneidereit) 

Ortsbürgermeister 
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